
 
 
 
 
 
 
Der Schutz personenbezogener Daten ist der Ombudsstelle für Studierende ein besonderes Anliegen. 
Personenbezogene Daten werden daher ausschließlich gemäß der gesetzlichen Grundlage des 
§ 31 Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG) verarbeitet.  
 
Verantwortlichkeiten für die Löschung von personenbezogenen Daten 
 
Die Einhaltung der Löschfristen wird durch die Leitung der Ombudsstelle für Studierende im BMBWF 
oder von einer von der Leitung beauftragten Person einmal jährlich überprüft. Das Ergebnis dieser 
Überprüfung wird entsprechend dokumentiert. 
 
Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
 
Gemäß § 31 Abs. 4 HS-QSG ist die Ombudsstelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben berechtigt, 
personenbezogene Daten (Art. 4 Nr. 1 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)) und sonstige 
Informationen von den jeweiligen Organen und Angehörigen der Einrichtungen, die mit 
Studierendenthemen befasst sind, einzuholen.-Diese sind verpflichtet, der Ombudsstelle Auskünfte in 
den von ihr bezeichneten Angelegenheiten zu erteilen. § 31 Abs. 6 HS-QSG sieht vor, dass 
personenbezogenen Daten (inklusive besonderer Kategorien personenbezogener Daten) zur Erfüllung 
der Aufgaben der Ombudsstelle verarbeitet werden dürfen.   
 
Löschung personenbezogener Daten  
 
Die verarbeiteten, personenbezogenen Daten dürfen bis zu 30 Jahre gespeichert werden. Da die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten dem Zweck angemessen und auf das für die Zwecke der 
Verarbeitung notwendige Maß beschränkt zu erfolgen hat (Grundsatz der Datenminimierung) werden 
personenbezogene Daten bereits nach dem hier ausgearbeiteten Löschkonzept früher, nämlich drei 
Jahre nach Ablauf des Studienjahres, in dem das Anliegen eingebracht worden ist, aus dem 
Datenverarbeitungssystem gelöscht.  
 
Anonymisierter Datensatz für Zwecke der Statistik 
 
Zur Sicherstellung von statistischen Auswertungen, werden folgende Datensätze zu den jeweiligen 
Geschäftszahlen aufbewahrt:  
 

- Institution 
- Grund der Beendigung 
- Thema  
- Art des Studiums  
- Geschäftszahl 

 

Löschkonzept der Ombudsstelle für Studierende im 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
(BMBWF) 
 

 


